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1 DIE MANDANTEN I INFORMATION  
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n Privatnutzung von Elektro- und Hybridfahrzeugen 
n Frist für das umsatzsteuerliche Zuordnungswahlrecht 

 n Neues Schreiben zur Entfernungspauschale 
n Erleichterter Zugang zu Kurzarbeit verlängert  
n Regelungen für Stundung und Vollstreckungsschutz 

 

  
  

Ausgabe Nr. 1/2022 (Januar bis April) 
 

  

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
 

Informationen zur Grundsteuerreform 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat kürzlich über den 
Stand der Reform der Grundsteuer informiert. 

Hintergrund: Zum 1.1.2025 werden die neuen Grundsteuer-
regelungen in Kraft treten. Damit verliert der Einheitswert als 
Berechnungsgrundlage seine Gültigkeit. Auf der Grundlage 
des reformierten Grundsteuer- und Bewertungsrechts sind 
für alle rund 36 Millionen wirtschaftliche Einheiten des 
Grundbesitzes neue Bemessungsgrundlagen für Zwecke 
der Grundsteuer zu ermitteln. 

 

 

Hierzu führt das BMF u.a. weiter aus: 

Das bisherige Verfahren zur Ermittlung der Grundsteuer 
bleibt dabei erhalten: Grundsteuerwert x Steuermesszahl x 
Hebesatz = Grundsteuer. 

n Den Grundsteuerwert ermittelt das Finanzamt anhand ei-
ner Feststellungserklärung. 

n Die Steuermesszahl ist gesetzlich festgelegt. 

n Den Hebesatz legt die Stadt bzw. die Gemeinde fest. 

Die Mehrzahl der Bundesländer setzt die neue Grundsteuer 
nach dem sog. Bundesmodell um, das mit dem Grund-
steuer-Reformgesetz eingeführt wurde.  
Die Länder Saarland und Sachsen weichen lediglich bei der 
Höhe der Steuermesszahlen vom Bundesmodell ab. Die 
Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und 
Niedersachsen wenden dagegen ein eigenes Grundsteuer-
modell an. 
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Feststellungserklärung zur Ermittlung des Grundsteuer-
werts auf den 1.1.2022 
In einer Hauptfeststellung auf den 1.1.2022 sind neue 
Grundsteuerwerte festzustellen, die der Grundsteuer ab 
dem Kalenderjahr 2025 zugrunde gelegt werden. 
Für Wohngrundstücke sind hierzu im Wesentlichen folgende 
Angaben erforderlich: 

n Lage des Grundstücks, 

n Grundstücksfläche, 
n Bodenrichtwert, 

n Gebäudeart, 
n Wohnfläche, 

n Baujahr des Gebäudes. 
Diese Angaben übermitteln Grundstückseigentümer in einer 
Feststellungserklärung ihrem Finanzamt. Entscheidend für 
alle Angaben ist dabei der Stand zum Stichtag 1.1.2022. 

Hinweis: Die Aufforderung zur Abgabe der Feststellungser-
klärung wird voraussichtlich Ende März 2022 durch öffentli-
che Bekanntmachung erfolgen. Die elektronisch abzugeben-
den Feststellungserklärungen können dann ab dem 
1.7.2022 über die Steuer-Onlineplattform ELSTER einge-
reicht werden. Die Abgabefrist läuft nach derzeitigem Stand 
bis zum 31.10.2022. 

Grundsteuerwertbescheid und Grundsteuermessbescheid 

Anhand der Angaben in der Grundsteuererklärung berech-
net das Finanzamt den Grundsteuerwert und anhand der ge-
setzlich festgeschriebenen Steuermesszahl den Grundsteu-
ermessbetrag. 

Grundsteuerbescheid von Stadt oder Gemeinde 

Abschließend ermittelt dann die Stadt bzw. Gemeinde die zu 
zahlende Grundsteuer. Dazu multipliziert sie den Grundsteu-
ermessbetrag mit dem Hebesatz, der von der Stadt bzw. Ge-
meinde festgelegt wird. Daraus ergibt sich die zu zahlende 
Grundsteuer, die als Grundsteuerbescheid in der Regel an 
den bzw. die Eigentümer gesendet wird. 

Hinweise: Der Hebesatz soll durch die Städte und Gemein-
den so angepasst werden, dass die Grundsteuerreform für 
die jeweilige Stadt oder Gemeinde möglichst aufkommens-
neutral ist. Für die einzelnen Steuerpflichtigen kann sich die 
Höhe der Grundsteuer jedoch ändern. 

Die neu berechnete Grundsteuer ist ab dem Jahr 2025 auf 
Grundlage des Grundsteuerbescheides zu zahlen, bis dahin 
gelten bestehende Regelungen fort. 

Erstellung der notwendigen Steuererklärung: 

Unsere Kanzlei hat sich bereits frühzeitig mit dem Thema 
beschäftigt und die erforderlichen Fachkenntnisse erworben. 
Aufgrund der  sehr kurzen Abgabefrist von nur vier Monaten 
müssen wir bereits im Frühjahr mit den notwendigen Vorar-
beiten beginnen. 

Wenn Sie uns beauftragen wollen, kommen Sie also bitte 
recht-  und frühzeitig auf uns zu. Hierzu verwenden Sie 
bitte den auf unserer Website abrufbaren Auftrag und sen-
den Sie ihn uns unterschrieben wieder zu an  
grundsteuer@schmitt-eidel.de . 

Privatnutzung von Elektro- und 
Hybridelektrofahrzeugen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ausführlich zur pri-
vaten Nutzung von betrieblichen Elektro- und Hybridelektro-
fahrzeugen durch Unternehmer und Arbeitnehmer Stellung 
genommen. Hintergrund sind diverse Gesetzesänderungen 
in den Jahren 2018 bis 2020. 

Hintergrund: Sowohl die private Nutzung eines betrieblichen 
Fahrzeugs als auch die private Nutzungsmöglichkeit eines 
Dienstwagens muss versteuert werden – entweder als Ent-
nahme des Unternehmers im Fall eines betrieblichen Fahr-
zeugs oder als geldwerter Vorteil des Arbeitnehmers im Fall 
eines Dienstwagens. Diese Grundsätze gelten auch für 
Elektrofahrzeuge sowie für Hybridelektrofahrzeuge; jedoch 
gewährt der Gesetzgeber hier Vergünstigungen, indem er ei-
nen geringeren Entnahmewert bzw. geldwerten Vorteil an-
setzt. 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: 

n Für Hybridelektrofahrzeuge, die bis zum 31.12.2021 ange-
schafft werden, muss der Elektromotor eine Reichweite 
von mindestens 40 km ermöglichen. Bei Hybridelektrofahr-
zeugen, die ab dem 1.1.2022 angeschafft werden, ist eine 
Mindestreichweite von 60 km erforderlich. Ab dem 
1.1.2025 soll eine Mindestreichweite von 80 km gelten. 

n Das BMF stellt die einzelnen Prozentsätze dar, die bei ei-
ner privaten Fahrzeugnutzung je nach Typ des Fahrzeugs 
und Anschaffungsdatum als Nutzungswert (Entnahme 
bzw. geldwerter Vorteil) anzusetzen sind. Während für ein 
reguläres Benzin- oder Dieselfahrzeug 1 % des Bruttolis-
tenpreises monatlich anzusetzen ist, reduziert sich dieser 
Betrag bei Elektrofahrzeugen auf bis zu 0,25 % und bei 
Hybridelektrofahrzeugen auf bis zu 0,5 %. 

n Auch weiterhin lässt das BMF eine sog. Kostendeckelung 
bei Anwendung der 1 %-Methode zu. Der Entnahmewert 
bzw. geldwerte Vorteil darf also nicht höher sein als die Ge-
samtkosten des Fahrzeugs. 

Hinweis: Eine Kostendeckelung kommt in der Praxis vor, 
wenn die Kosten eines Fahrzeugs deutlich abnehmen, weil 
das Fahrzeug z. B. vollständig abgeschrieben ist.. 

n Statt des Ansatzes der 1 %-Methode bzw. des entspre-
chend geringeren Prozentsatzes kann der Steuerpflichtige 
die Privatnutzung mit den tatsächlich für die Privatfahrten 
angefallenen Aufwendungen versteuern. Hierbei ist für 
Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge ein geringerer Betrag 
anzusetzen, nämlich je nach Fahrzeugtyp und Anschaf-
fungsdatum nur die Hälfte oder gar nur ein Viertel des Ab-
schreibungsbetrags. Für die Hälfte bzw. ein Viertel der Ab-
schreibung wird also gar kein Privatanteil ermittelt. 

Hinweis: Dem BMF zufolge ist von einer achtjährigen Nut-
zungsdauer auszugehen, so dass sich eine jährliche Ab-
schreibung in Höhe von 12,5 % ergibt, die sich je nach 
Fahrzeugtyp und Anschaffungszeitraum um 50 % oder 
75 % mindern kann. Stellt der Arbeitgeber kostenlos oder 
verbilligt Strom zur Verfügung, geht dieser nicht in die Kos-
ten ein und führt damit nicht zu einer Erhöhung des Ent-
nahmewertes bzw. geldwerten Vorteils. 
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n Lädt ein Unternehmer sein betriebliches Elektro- oder Hyb-
ridelektrofahrzeug zu Hause auf, also mit privatem Strom, 
kann er den betrieblichen Nutzungsanteil an den ansons-
ten privaten Stromkosten (für seinen Haushalt) mithilfe ei-
nes gesonderten stationären oder mobilen Stromzählers 
nachweisen. Zum Nachweis des betrieblichen Nutzungs-
anteils genügen Aufzeichnungen für einen repräsentativen 
Zeitraum von drei Monaten. Auch der zu zahlende Grund-
preis für den Strom kann anteilig als Betriebsausgabe be-
rücksichtigt werden. 

Hinweis: Das BMF lässt es zu, dass der betriebliche Nut-
zungsanteil mit den lohnsteuerlichen Pauschalen ange-
setzt wird. Hierzu hat das BMF bereits im letzten Jahr ein 
entsprechendes Schreiben veröffentlicht. 

n Das BMF stellt sehr ausführlich die Anwendungsregelun-
gen der einzelnen Gesetze dar. Dazu stellt es auch Bei-
spiele dar, die Fälle behandeln, in denen ab Dezember 
2030 Elektrofahrzeuge privat genutzt werden. 

Hinweis: Das BMF-Schreiben gilt auch für die Privatnutzung 
von Elektrofahrrädern und Elektro-Kleinstfahrzeugen. 

Frist für das umsatzsteuerliche 
Zuordnungswahlrecht 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im Grundsatz die 
Rechtmäßigkeit der Frist für die Zuordnung eines gemischt-
genutzten Gegenstands zum Unternehmen bestätigt. Da-
nach muss die Ausübung des Zuordnungswahlrechts für ei-
nen Gegenstand, der sowohl unternehmerisch als auch pri-
vat genutzt wird, dem Finanzamt bis zum Ablauf der ge-
setzlichen Abgabefrist für die Umsatzsteuererklärung – 
ohne Berücksichtigung der Fristverlängerung bei Er-
stellung der Erklärung durch einen Steuerberater – mit-
geteilt werden, damit der Vorsteuerabzug in voller Höhe 
geltend gemacht werden kann. Allerdings hält der EuGH ein 
Abweichen von dieser Frist für denkbar, wenn die Frist un-
verhältnismäßig wäre. 

Hintergrund: Verwendet der Unternehmer einen Gegen-
stand zu mindestens 10 % für sein Unternehmen und dane-
ben noch privat, hat er ein sog. Zuordnungswahlrecht. Er 
kann den Gegenstand entweder vollständig oder nur anteilig 
oder gar nicht seinem Unternehmen zuordnen und dement-
sprechend die Vorsteuer vollständig, anteilig oder gar nicht 
abziehen. Allerdings muss er bei einer vollständigen Zuord-
nung die Privatnutzung des Gegenstands der Umsatzsteuer 
unterwerfen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung und 
auch nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) ist das Zuordnungswahlrecht bis zum gesetzlichen 
Termin für die Abgabe der Umsatzsteuererklärung auszu-
üben; diese Frist verlängert sich nicht, auch wenn der Unter-
nehmer durch einen Steuerberater vertreten wird und des-
halb eine längere Abgabefrist gilt. Es gilt also grundsätzlich 
der 31.7. des Folgejahres. 

Entscheidung: Der EuGH hält die Frist für das Zuordnungs-
wahlrecht grundsätzlich für europarechtskonform: 

n Es verstieße gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit, 
wenn es keine zeitliche Begrenzung für die Ausübung des 
Zuordnungsrechts gäbe. Eine Ausschlussfrist sei daher mit 

dem Europarecht grundsätzlich vereinbar, wenn sie ver-
hältnismäßig sei. 

n Die Zuordnungsfrist sei verhältnismäßig, weil sie der Abga-
befrist für Steuererklärungen entspräche und daher auch 
für andere Steuerangelegenheiten nach deutschem Recht 
gelte.  

n Allerdings kann der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verletzt 
sein, weil es möglicherweise weniger beeinträchtigende 
Mittel gibt als die Versagung des Vorsteuerabzugs. Denk-
bar sind z. B. verwaltungsrechtliche Geldstrafen. Dies 
muss der BFH nun im weiteren Verfahren prüfen. 

Hinweise: Für gemischt-genutzte Gegenstände, die im 
Jahr 2021 angeschafft wurden, muss die Zuordnungs-
entscheidung bis zu 31.7. 2022 getroffen werden. Unbe-
achtlich ist, dass für steuerlich vertretene Unternehmer eine 
längere Abgabefrist für die Umsatzsteuererklärung gilt; hier-
durch verlängert sich die Frist für das Zuordnungswahlrecht 
nicht.  

 

Finanzverwaltung veröffentlicht 
Schreiben zur Entfernungspauschale 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sein Schreiben zur 
Entfernungspauschale aktualisiert. Darin geht das BMF ins-
besondere auf Gesetzesänderungen ein und berücksichtigt 
die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs der letzten 
Jahre. 

Hintergrund: Für Fahrten zwischen Wohnung und der sog. 
ersten Tätigkeitsstätte (Arbeitsplatz) kann der Arbeitnehmer 
grundsätzlich nur die Entfernungspauschale von 0,30 € pro 
Entfernungskilometer geltend machen, also nur für eine ein-
fache Strecke, nicht aber für die Hin- und Rückfahrt. Beträgt 
die Entfernung mehr als 20 km, kann der Arbeitnehmer seit 
2021 ab dem 21. Kilometer eine Entfernungspauschale von 
0,35 € geltend machen. 

Wesentliche Änderungen: Aus dem BMF-Schreiben erge-
ben sich die folgenden wesentlichen Änderungen: 

Das BMF geht auf die Erhöhung der Pauschale bei Entfer-
nungen von mehr als 20 km ein. Hier erhöht sich ab 2021 die 
Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungskilometer 
von 0,30 € auf 0,35 € und ab 2024 von 0,35 € auf 0,38 €. 

Hinweis: Auch bei Entfernungen von mehr als 20 km wird für 
die ersten 20 km nur eine Entfernungspauschale von 0,30 € 
pro Entfernungskilometer gewährt. 

Der Höchstbetrag für die Entfernungspauschale beträgt 
nach dem Gesetz 4.500 €, es sei denn, es wird ein Kfz ge-
nutzt. Wird die Fahrt teils mit dem Kfz und teils mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zurückgelegt, kann dem BMF zufolge 
unterstellt werden, dass das Kfz vorrangig für die Teilstrecke 
ab dem 21. Entfernungskilometer eingesetzt wird; hierfür gilt 
der Höchstbetrag von 4.500 € nicht. 

Beispiel: Arbeitnehmer A fährt mit dem Kfz 30 km zum 
Bahnhof und fährt von dort 70 km zur Arbeit. Er fährt jährlich 
an 220 Tagen zur Arbeit. 

Lösung: Für die Strecke vom Bahnhof zur Arbeit (70 km) 
ergibt sich eine Entfernungspauschale von 4.500 € 
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(220 Tage x 20 km x 0,30 € = 1.320 €) + (220 Tage x 50 km 
x 0,35 € = 3.850 €), zusammen 5.170 €, gekürzt auf den 
Höchstbetrag von 4.500 €. Für die Strecke von der Wohnung 
zum Bahnhof mit dem Kfz ergibt sich eine Entfernungspau-
schale von 2.310 € (220 Tage x 30 km x 0,35 €). Insgesamt 
beträgt die Entfernungspauschale also 6.810 € (4.500 € + 
2.310 €). Für A wirkt sich positiv aus, dass unterstellt wird, 
dass er zunächst mit der Bahn und erst dann mit dem Kfz 
fährt und für die Fahrt mit dem Kfz die erhöhte Entfernungs-
pauschale von 0,35 € ohne Begrenzung auf den Höchstbe-
trag von 4.500 € erhält. 

Das BMF übernimmt die BFH-Rechtsprechung zur kürzes-
ten Straßenverbindung, die für die Ermittlung der Entfernung 
maßgeblich ist. Danach ist die kürzeste Straßenverbindung 
auch dann maßgeblich, wenn sie mautpflichtig ist oder wenn 
der Arbeitnehmer sie mit seinem Fahrzeug (z. B. Moped) 
nicht benutzen darf. 

Allerdings folgt das BMF nicht der BFH-Rechtsprechung, 
wonach mit der Entfernungspauschale auch Unfallkosten 
abgegolten sind. Für Arbeitnehmer ist diese Auffassung des 
BMF positiv. 

Hinweise: Ausführlich behandelt wird ferner die Pauschalie-
rung von Sachbezügen des Arbeitgebers in Form von Zu-
schüssen zu den Fahrtkosten des Arbeitnehmers oder in 
Gestalt einer unentgeltlichen oder verbilligten Beförderung 
des Arbeitnehmers. 

Das BMF-Schreiben gilt überwiegend ab dem 1.1.2021. In 
einzelnen Fällen gelten abweichende Anwendungsregelun-
gen. Zu beachten ist, dass das Schreiben nur für die Finanz-
ämter bindend ist, nicht aber für die Finanzgerichte. 

 

Erleichterter Zugang zur Kurzarbeit 
verlängert 
Die Bundesregierung hat beschlossen, die erleichterten Zu-
gangsvoraussetzungen für das Kurzarbeitergeld bis zum 
31.3.2022 zu verlängern. 

Danach gilt Folgendes: 

n Ein Betrieb kann Kurzarbeit anmelden, wenn mindestens 
zehn Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betrof-
fen sind. 

n Auf den Aufbau von Minusstunden wird vollständig verzich-
tet. 

n Auch Leiharbeiter haben Zugang zum Kurzarbeitergeld. 
n Die maximale Bezugsdauer beträgt 24 Monate. 

n Die während der Kurzarbeit von Arbeitgebern allein zu tra-
genden Beiträge zur Sozialversicherung werden ihnen zu 
50 % erstattet. Die anderen 50 % können ihnen für Weiter-
bildungen ihrer Beschäftigten erstattet werden, die wäh-
rend der Kurzarbeit beginnen. 

Hinweis: Die Änderungen treten mit Wirkung vom 1.1.2022 
in Kraft und mit Ablauf des 31.3.2022 außer Kraft. 

 

Regelungen für Stundung und 
Vollstreckungsschutz verlängert 
Die Finanzverwaltung hat aufgrund der Corona-Krise den 
Schutz der Steuerzahler bei Steuernachzahlungen und -vo-
rauszahlungen sowie im Fall einer Vollstreckung erneut ver-
längert. Die bisherigen Schutzmaßnahmen, die bis zum 
30.9.2021 galten, werden auf Antrag nun bis zum 30.6.2022 
verlängert. 

Hintergrund: Das Bundesfinanzministerium (BMF) hatte im 
März 2021 Erleichterungen bei Steuernachzahlungen und 
Vorauszahlungen sowie Vollstreckungsschutz aufgrund der 
Corona-Krise gewährt. Diese Erleichterungen galten bis zum 
30.9.2021, nachdem sie bereits zuvor mehrfach verlängert 
worden waren. 

Aktuelles Schreiben des BMF: Mit seinem neuen Schreiben 
verlängert das BMF die Erleichterungen bis zum 30.6.2022. 
Im Einzelnen gilt: 

n Stundung: Steuern, die bis zum 31.3.2022 fällig werden, 
können bis zum 30.6.2022 in einem sog. vereinfachten 
Verfahren zinsfrei gestundet werden, wenn bis zum 
31.3.2022 ein Stundungsantrag gestellt wird. An die Be-
gründung des Stundungsantrags sind keine hohen Anfor-
derungen zu stellen; der Antrag ist nicht wegen fehlenden 
Nachweises des Wertes der entstandenen Schäden abzu-
lehnen. 

Hinweis: Die Stundung kann bis zum 30.9.2022 verlängert 
werden, wenn eine Ratenzahlung vereinbart wird. 

n Vollstreckungsschutz: Auf Mitteilung des Vollstreckungs-
schuldners wird bis zum 30.6.2022 Vollstreckungsauf-
schub für Steuern gewährt, die bis zum 31.3.2022 fällig 
sind. Die Säumniszuschläge, die im Zeitraum vom 
1.1.2021 bis zum 30.6.2022 entstehen, sind grundsätzlich 
zu erlassen; dieser Erlass kann durch eine sog. Allgemein-
verfügung erfolgen, die im Bundessteuerblatt für alle be-
troffenen Steuerpflichtigen veröffentlicht wird. 

Hinweis: Wird eine Ratenzahlung vereinbart, ist eine Ver-
längerung des Vollstreckungsaufschubs bis zum 30.9.2022 
möglich. 

n Vorauszahlungen: Steuerpflichtige können bis zum 
30.6.2022 einen Antrag auf Anpassung der Einkommen- 
und Körperschaftsteuervorauszahlungen für 2021 und 
2022 stellen. An die Begründung des Antrags sind keine 
strengen Anforderungen zu stellen. 

Hinweise: Die Erleichterungen gelten für Steuerpflichtige, 
die unmittelbar und nicht unerheblich von der Corona-Krise 
betroffen sind. Dies knüpft an die Definition in den Corona-
Hilfe-Anträgen an. Es dürfte daher der Hinweis genügen, 
dass man Corona-Hilfen erhält bzw. anspruchsberechtigt ist. 

Ist der Steuerpflichtige nicht unmittelbar und auch nicht un-
erheblich von der Corona-Krise betroffen, kann er nach all-
gemeinen Grundsätzen eine Stundung oder Vollstreckungs-
schutz beantragen, und zwar auch über den 30.6.2022 bzw. 
– bei Ratenzahlungen – über den 30.9.2022 hinaus. Hier 
sind dann aber die üblichen, d. h. strengeren Nachweis-
pflichten zu erfüllen. 

 


